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Gründung Forstbetriebsgesellschaft Hinteres Thal: Schaffung von Eigenkapital, 
Vertragsentwurf vom 13.06.2005 

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf unsere Unterredung vom 27. Oktober 2005 mit Herrn Lorenz Bader, 
Geschäftsstelle Bürger- und Waldeigentümerverband (BWSo) und teilen Ihnen folgendes mit:

Grundsätzlich ist die Schaffung eines Reservefonds oder von Eigenkapital auf Stufe 
Forstbetriebsgemeinschaften zurückhaltend zu handhaben, da das Kapital (u.a. wegen dem 
Ausgleichssystem nach Waldgesetz § 27) primär bei den Vertragsgemeinden auszuweisen ist.

• Die Schaffung eines Reservefonds respektive eines Eigenkapitals auf Stufe FBG wird vom 
Amt für Gemeinden unter folgenden Bedingungen gutgeheissen:

1. Sie erfolgt aufgrund einer schriftlichen (vertraglichen) Vereinbarung.

2. Der maximale Bestand des Reservefonds respektive des Eigenkapitals wird limitiert (vgl. 
Art. 10  Abs. 2 und 3). Der minimale Bestand orientiert sich an einem durchschnittlichen 
Liquidiätsbedarf der Betriebsgesellschaft, der Maximalbestand sollte 50% eines Gesamt-
umsatzes nicht überschreiten. 

3. Es liegt eine Reglung vor, wie bei Unter- oder Überschreitung der Reserve oder des 
Eigenkapitals unter den Vertragsparteien zu verfahren ist.

• Aufgrund der Vertragsbestimmung der FBG Hinteres Thal handelt es sich beim Reservefonds 
um Eigenkapital, welches im Vertrag als solches zu bezeichnen und in der FBG-Bilanz 
kontomässig (Konto 2390) zu führen ist.

• Die Kapitaleinlagen (Art. 14) sind gemäss Vertragsentwurf durch die Vertragsparteien zu 
leisten. Die Gemeinden haben die Einlage als abschreibbaren Investitionsbeitrag (Konto 
1162) zu beschliessen und in ihren Voranschlägen und Rechnungen zu führen.
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Wir bitten um Kenntnisnahme und verbleiben

Freundliche Grüsse

Thomas Steiner
Leiter Gemeindefinanzen

Verteiler: • Gemeindepräsidium,.Gemeinde Aedermannsdorf
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• Gemeindepräsidium,.Gemeinde Gänsbrunnen 
• Gemeindepräsidium,.Bürgergemeinde Welschenrohr
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